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iwa geistlıche Verwaltung, Hofämter, Kanzlei, Gerichts- und Finanzverwaltung untersucht WeTl-
den. Dabei richtet sıch der Blıck nıcht allein auft die rein instıtutionelle Seıte, sondern auch auf die
1im Rahmen der Institutionen tätiıgen Eınzelpersonen, die mıt Hıltfe prosopographisch-sozialwis-
senschattlıcher Methode ertaßt werden (vgl Anhang ate Erzbischof Johanns I1 VO  - Baden,

369—421). In einer eıit noch stark personalısierter Herrschaft kommt dem Itınerar des Herr-
schers zentrale Bedeutung Z besonders herrschaftsintensive Räume testzumachen bzw.
Finblick in die Verdichtung VO Herrschaft zentralen Orten gewınnen. Aus dem Itınerar
Erzbischof Johanns (vgl Anhang 1} 301—-353), das Kerber aufgrund ausgliebiger Quellenstudien
gegenüber den VO  e Goerz erstellten Regesten der Erzbischöfe VO  a TIrıer 700 Autenthaltsbe-
lege erweıtern konnte, ergıbt sıch folgendes Bıld, das durch die Ergebnisse der anderen erwähnten
Kapiıtel bestätigt wird: Die geographische Sıtuation des Erzstifts Trier als langgestrecktes, in ber-
und Niedererzstift unterteiltes Moselterritorium machte notwendig, die Herrschaft VO mınde-

wel Polen AaUuUs betreiben, namlıch VO Trıer mıt dem stadtnahen Ptalzel auf der einen und
VO  — Koblenz mıt der Burg Ehrenbreitstein autf der anderen Seıte. Zur eıt Erzbischof Johanns
wırd erstmals gegenüber seinen Vorgängern und zukunttsbildend für seıne Nachtfolger die Präte-
renz des rheiniıschen Herrschattszentrums deutlıch, dem nıcht I11UT mehr, sondern uch längere
Autenthalte nachzuweisen sind. Damıiıt korrespondiert der bevorzugte Autfenthalt des Hoftes 1mM
Raum Koblenz/Ehrenbreıitstein, der auch als Sıtz der Kanzlei testzumachen 1St. Dıiese Bevorzu-
SUunNng der Stadt Koblenz, VOT allem ber der Burg Ehrenbreitstein durch den Kurfürsten SOWI1e die
dort testzustellenden Ansätze Zur Ausbildung zentraler Hotbehörden lassen diesen Raum als
Herrschaftsmittelpunkt des Erzstitts Trier nde des Miıttelalters erscheinen. Wenn die Herr-
schaft dieser eıt uch noch durch Mobilität gepragt War und das Erzstift nıcht allein VO  e} die-
SCIMN eiınen Punkt aus regıiert werden konnte, werden doch eindeutige Tendenzen hın ZUur (Orts-
testigkeıit tafßbar, die sıch den Nachfolgern Johanns VO  e Baden bestätigen sollten. Neben
eıner Vielzahl gewinnbringender Erkenntnisse tür die mittelrheinische Landesgeschichte 1efert die
vorliegende Dissertation SOMIt einen wesentlichen Beıtrag Z Verständnis der Entstehung der
Grundlagen moderner Staatlichkeit und der Wesenszüge territorialer Herrschaft 1m spaten Mıt-
telalter. Marıa Magdalena Rückert

PETER MORAW: ber König un! Reich Autsätze Zur deutschen Verfassungsgeschichte des spaten
Miıttelalters, hg. RAINER (CHRISTOPH SCHWINGES AUS Anlafß des Geburtstags VO  — Peter
Moraw. S1gmarıngen: Jan Thorbecke 1995 347 Geb 857,—

Es 1St gute akademische Tradıtion, bedeutende Wissenschaftler runden Geburtstagen miıt Fest-
schriften ehren, VO:  - denen wıederum Wwe1l TIypen ex1istleren: Bände, in denen Kollegen
und/oder Schüler mıt Autsätzen dem Jubilar gratulıeren, oder Sammlungen VO  a Autsätzen des
Jubilars selbst. Vorzustellen 1st hıer eın Vertreter des zuletzt SENANNLEN Iyps Anläßlich des
Geburtstags VO  - Peter Moraw hat Raılıner Christoph Schwinges zwolf zwıischen 1975 und 1993
erschienene Autfsätze Moraws dem Titel »Über Könıig und Reich« herausgegeben. Gerade
dieser TIyp VO  o Festschriuft steht häufig grofßem Rechtfertigungsdruck, zumal WENN, w1e in
diesem Fall, sämtliche Aufsätze mıiıt Ausnahme VO  - » Neue Ergebnisse der deutschen Vertas-
sungsgeschichte des spaten Mittelalters« problemlos zugänglıch und zumelıst uch breıt rezıplert
worden sınd. Dennoch hat dieser Band abgesehen VO der Ehrung des Jubilars seinen unbe-
strıttenen Wert un:! seınen Sanz eigenen Re1iz

Peter Moraw hat mıiıt seınen Forschungen das Bild des deutschen Spätmuittelalters gründlich
verändert; seınen Arbeiten kommt nıemand vorbelı, der sıch mıt der Gestalt des Alten Reichs 1MmM
Spätmittelalter beschäftigt; uch dıejenigen, die Teilen seiner Interpretationen her skeptisch DCc-
genüberstehen, mussen sıch zumiındest miıt ıhm auseiınandersetzen. Von Moraw gepragte Begriffeund die dahinter stehenden Modelle w1e Königsferne und Königsnähe, diıe offene Verfassung und
die anschließende Verdichtung sınd längst ZUuU selbstverständlichen Inventar der Verfassungshi-
storıker geworden.

Ausgebreitet hat Moraw seıne Vorstellung VO  e} der deutschen Geschichte des Spätmuittelalters
VOrTr allem 1n We1 Synthesen: einer knappen, systematisıerenden und stärker auf die einzelnen In-
stıtutionen fixierten 1n der »Deutschen Verwaltungsgeschichte« und einer ausführlichen, der
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Ereignisgeschichte Orlientierten 1n dem Propyläen-Band Von offener Verfassung gestalteter
Verdichtung«. Entwickelt un! in NUCE belegt aber hat Moraw seıne Ansätze und Ergebnisse in
zahllosen Aufsätzen, denen 1mM CQeuvre Moraws sicherlich eın überdurchschnittlicher Stellenwert
zukommt, da das monographische Werk sıch TST VOIL dem Hintergrund der Autsätze in seinem
Verständnis un! seiıner Bedeutung voll erschliefßt.

Darın VOL allem liegen der VWert un! der Reız dieses Buches. Direkt Neues xibt für die mıt
der Epoche Vertrauten kaum entdecken, die erneute Lektüre der Autsätze aßt ber vielfach die
Entwicklung der Ansätze Moraws 1mM Laute der Jahre VO erstenJ Andeutungen bıs ZUr

plizıten, poıntıierten Formulierung erkennen. So wandte sıch Moraw bereits 1977 1n » Fragen der
deutschen Verfassungsgeschichte 1mM spaten Mittelalter« die Annahme einer Exıistenz des
Reichstags 1mM Mittelalter und tormulıerte die These, daß der königliche Hot un! die Kurtürsten
als dıe wesentlichen Quellen des Reichstags anzusehen seıjen (S 18f.), W Aas dann dre1 Jahre spater
1M »Versuch über dıe Entstehung des Reichstags« auf breıter Grundlage austührte.

Auch die Geschichte anderer Morawscher Ansätze äfßt sıch anhand der Autsätze guL nach-
vollziehen. Dazu gehört auch der 1in den Augen der Rezensentin her problematische Begriff des
institutionalisierten Dualısmus, der nach Moraw selit Ende des Jahrhunderts die Reichsverfas-
SUNg beherrschte. Auch 1ın den hıer erneut Z Abdruck gelangten Autsätzen postuliert Moraw
den Dualismus mehr, als dafß seıne Exıstenz und Wirksamkeıiıt schlüssig darlegt: »Von diesem
Datum (Wormser Reichstag 1495, B.B.) kann INa  - den institutionalisierten Dualismus:« als die
NECUC Verfassungsform des Reiches datiıeren husi« »Zu Stand und Perspektiven der Ständetor-
schung 1mM spätmittelalterlichen Reich«, 260) Dabei lassen sıch Argumente das dualıstıi-
sche Modell der Reichsverfassung nıcht zuletzt be1ı Moraw selbst finden. Wenn schreibt: »So
kann auch für das un! Jahrhundert ANSCHOIMNIN! werden, da{fß vieles VO: vielberutenen
Verfassungsdualismus durch Personenbeziehungen aufgelöst worden 1St« S 254), 1st dem UTr

hinzuzufügen, da{fß dıes bıs weıt 1in dıe frühe Neuzeıt hineın, 1n das Zeitalter des institutionalisıier-
ten Dualısmus also, gilt. uch 1mM Reichstag standen sıch der König und dıe Stände nıcht eintfach
dualistisch gegenüber, w1e das die vielzitierte Klage Maxımıilians über die Beratungen der Stiände
hınter verschlossenen Türen glauben machen möchte. Zum einen gab neben der agung in
Ständekurien durchaus uch andere Vertahren der Beratung und Beschlufstassung w1ıe z7.5 die
ter Karl erheblicher Bedeutung gelangten Ausschüsse, ZUuU anderen hat gerade die VO  - Mo-
1AW betonte Herkunft des Reichstags AaUus dem Hot den Bliıck dafür geschärft; da{fß die Teilnehmer
des Reichstags nıcht NUL, vielleicht nıcht einmal 1ın erster Linıe, Vertreter ihres jeweılıgen Standes
T1, sondern beispielsweise uch Angehörige VO Klientelverbänden, un! damıt nıcht zuletzt
der königlichen Klientel. Dıie gerade 1n den etzten Jahren 1n ihrer Bedeutung für die Reichsverfas-
SUNg verstärkt diskutierten Bünde und Eınungen fügen sıch ebenfalls LL1UT schlecht ın ein dualıisti-
sches Bıld VO der Reichsverfassung; gerade einem der wichtigsten, dem Schwäbischen und
nämlıch, springt dies geradezu 1Ns Au

Wenn Moraw dann 1993 für die eıt nach 1470 VO:  - dem »bedeutsamen Gestaltwandel der
Reichsverfassung, den I1a  - trüher ‚Reichsretorm«« (»Neue Ergebnisse der deutschen Ver-
fassungsgeschichte des spaten Miıttelalters«, 54), chreıibt, postuliert treılıch einen Sıeg seiner
eigenen Begrifflichkeit, der allgemeın denn doch nıcht ISt. Geteıilt werden ‚War vieltfach die Beden-
ken Moraws, der Begriff der Reichsretorm möglicherweise das Vorhandenseın einer einheitlichen
durchdachten Konzeption ZU!r Umgestaltung der Reichsverfassung angesıichts gestiegener Antftor-
derungen suggerıere. Schon aufgrund seiner Einprägsamkeıt wiırd ber gerade VO Frühneuzeit-
historikern dem Begriftf testgehalten, 1n dem Bewulßstsein, da{ß uch »Reichsreform«, wI1e andere
übergreifende Etiketten und Epochenbezeichnungen der Geschichtswissenschaftt, VO  -

hinterfragt werden mu{flß
Trotz dieser Vorbehalte 1mM Detaıil: Deutlich wiırd in diesem Band der Weg, den Moraw un mıiıt

ıhm die Forschung 1n den etzten guL we1l Jahrzehnten zurückgelegt hat Gegen das anstaltsstaatlı-
che Modell als Verständnisgrundlage für das spätmittelalterliche und uch noch das frühneuzeiıtlıi-
che Reich mu{fß heute hoftentlich nıcht mehr 1mM Ernst argumentiert werden w1e noch 1975 (ın
»Personenforschung und deutsches Könıigtum«).

DDas »Programm« für seıne Forschungen hat Moraw 1975 mıiıt Volker Press in dem
(hier nıcht abgedruckten) Autsatz »Probleme der Sozıal- und Verfassungsgeschichte des Heılıgen
Römischen Reiches 1mM spaten Mittelalter un! 1n der frühen Neuzeıt Jahrhundert)« (ın
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ZHF B 1975 95—108) vorgelegt; die hier abgedruckten Arbeiten sınd uch Ausarbeitung dieses
Programms. Dıi1e Schwerpunktbildung »Könıg und Reich« bedingt, da andere Schaffensbereiche
Moraws eher ausgeblendet werden (direkt prosopographische Studıen, Uniuversıitäts- und Bıl-
dungsgeschichte, Karl un! Böhmen), W as siıcherlich vertretbar, für eınen solchen Sammelband
vermutlich Oß sinnvoll ist, aber vielleicht doch ıne Erwähnung 1im Vorwort des Herausgebers
verdient gehabt hätte. ber die Auswahl der Aufsätze für eiınen Sammelband aßt sıch treft-
iıch streıten. Erwartet hätte INa  - dem Tıtel »Könıg und Reich« bestimmt uch einen Aufsatz,
der sıch dezidiert un! eigens mıiıt dem Hoft auseinandersetzt, dessen Bedeutung betonen Moraw
nıcht müde wird; auch eınen Aufsatz ZUT terrıtorialen Binnengliederung des Reiches (Stichwort:
Königsnähe Königsferne) sucht INa  —_ vergebens. Zumindest wüßfte INan Nn LWAas SCHAUCI, W as
die Auswahl bestimmt hat, zumal neben programmatıschen Autsätzen (»Personenforschung und
deutsches Könıigtum«) und Arbeıten, die sıch Eınzelfragen zuwenden und diese teilweise erschöp-
tend klären (»Versuch über die Entstehung des Reichtags«), uch Rezensionen Aufnahme getun-
den haben, die ‚WarTr über die reine Kritik einem oder mehreren Werken erheblich hinausgehen,
aber ben doch ıhrem konkreten Anlaß stark verhaftet leiben (so VOT allem »Fragen der deut-
schen Verfassungsgeschichte 1m spaten Mittelalter« und » Neue Ergebnisse der deutschen Vertas-
sungsgeschichte des spaten Mittelalters« SOWI1e die allein Seıiten umtassende Lıiteraturliste 1m
Anschlufß »Zu Stand und Perspektiven der Ständeforschung 1m spätmıittelalterlichen Reich«).
Der Herausgeber begründet seıne Auswahl lediglich damıt, da{fß diese Autsätze »besonders gee1g-
net erscheinen, Moraws Verfassungsdenken 1n geballter Form präsentieren« S I1X) In diesem
Sınne 1st der vorliegende Sammelband allerdings 1n der Tat eın höchst wıllkommenes Arbeitsmittel
für alle der Verfassung des Alten Reiches Interessierten. Bettina Braun

HEIDI LEUPPI: Der Liber Ordinarius des Konrad VO:  ; Mure Dıie Gottesdienstordnung CGross-
munster in Zürich (Spicilegium Friıburgense, Bd 37) Freiburg/Schweiz: Universıitätsverlag
1995 616 art. 168,—

Das Chorherrenstift St Felix und Regula 1ın Zürich dart vewifß als eiınes der bestertorschten Stifte
innerhalb der alten 1Özese Konstanz gelten. Erinnert se1 1Ur dreı Arbeiten der etzten wel
Jahrzehnte: den VO Ulrich Helfenstein und Cecıle Sommer-Ramer erarbeıteten austührlichen
Artikel iınnerhalb des »Kollegiatstift«-Bandes der »Helvetıia Sacra« (Bd IL, die umtas-
sende baugeschichtliche Monographie VO  - Danıel Gutscher über » [Das Grossmünster 1n Zürich«
(1983) SOWIe die wichtige, VOT allem das Spätmuittelalter betreffende personengeschichtliche Ar-
beit VO:  - Andreas Meyer über » Züric und Rom Ordentliche Kollatur und päpstliche Provısıonen

Frau- und Grofßmünster 523« (1986) Dıiese posıtıve Aussage über den Forschungsstand
ZuUur Geschichte des Zürcher Stifts wırd sıch in den nächsten Jahren gewiß noch ein1ıges mehr
bewahrheiten, WE sıch die Forschung die hier vorzustellende Edition der zentralen Quelle ZUr

Liturgie des Grofßmünsters 1mM Miıttelalter voll und Banz ZUNuLZE gemacht haben wird. Gemeıint 1sSt
jene austührliche Gottesdienstordnung, 1st Jjenes Ordinariıum dıvını officıı bzw. Jjener Liber rdi-
narıus, den der uch durch andere »lıterarısche« Leistungen bekanntgewordene Zürcher Chorherr
und Kantor Konrad VO Mure 1260 für se1n Stitt geschaftfen hat. ereıts 1mM Jahre 1948 hatte
Dıietrich Schwarz den lapıdaren Satz nıedergeschrieben: » [ ıne wiıissenschaftliche Edition
1n nıcht allzu ferner eıt möchte INan sehr erhoffen« (vgl Ders., E x Fontibus Haurı:amus. Ausge-
wählte Beıträge ZUTr Kulturgeschichte, 1993 69) Als Dietrich Schwarz 1952 selbst iıne weıtere,
tür die Kenntnıis des Zusammenlebens der Zürcher Chorherren nıcht wenıger wichtige Quelle,
»Di1e Statutenbücher der Propsteı St. Felıx und Regula (Grossmünster) Zürich«, edierte, konnte
INan eben dieser eıt denn auch tatsächlich damıiıt rechnen, da{fß uch der Liber Ordinarıius eines
nıcht allzu ternen Tages gleichfalls 1n eiıner vollständigen un:! kritischen Edition vorgelegt werden
würde. Damals hatte Pftarrer Dr EKugen Egloff (1908-1 971) mit den Vorarbeiten einer Edıtion
begonnen. »Die VO  3 ıhm angefertigte, wegen des verwırrenden Erscheinungsbildes der Hand-
schrift ber noch mıiıt vielen otfenen Fragen behaftete, vorläufige Abschriuft des Textes SAamıı(+. einem
Konvolut VO  ; Notizen« (s Vorwort ıldete denn uch die Grundlage für die Jjetzt vorgelegte,
VO  e} Heıdı Leupp1 musterhaft besorgte Edition. Dafß diese Edition, deren ext 300 Druckseiten
umfta(ßt S 161—468), zusätzlich mıt eintührenden Studien un! ergänzenden Quellentexten 1im An-


